
lieh, daß trotz ständiger Kritiken der 
Bevölkerung der Wohnungsbau zu
rückbleibt. Als Vertreter der Bauar
beiter forderte ein Abgeordneter, 
Ordnung in die Bauwirtschaft und 
besonders in die Vorbereitung der 
Investitionen zu bringen, da die Bau
arbeiter nicht länger dulden, daß 
Termine wegen schlechter Leitungs
tätigkeit nicht eingehalten werden. 
Gleichzeitig erklärte er die Bereit
schaft der Bauarbeiter, daran mitzu
wirken.
In Auswertung dieser Kreistagssit
zung berieten die Leiter der Rechts
pflegeorgane mit der Ständigen 
Kommission Innere Angelegenhei
ten, Volkspolizei und Justiz wie sie 
mit ihren spezifischen Mitteln zur 
Lösung dieses gesamtgesellschaftli
chen Problems beitragen können. 
Eine Einschätzung aller Strafverfah
ren und Ordnungswidrigkeiten im 
Wohnungsbau hatte ergeben, daß ein 
Teil davon durch Mängel in der Lei
tungstätigkeit des Kombinats begün
stigt wurde. Das zeigte sich beson
ders im Gesundheits- und Arbeits
schutz, bei Angriffen gegen das sozia
listische Eigentum und beim Schutz 
des persönlichen Eigentums der Bau
arbeiter. Deshalb wurde beschlossen, 
unter der Leitung der Ständigen 
Kommission die Situation im Woh
nungsbau zu überprüfen, um grund
legende Veränderungen in der Lei
tungstätigkeit zu erreichen.
In einer detaillierten Konzeption 
wurden die Aufgaben der beteiligten 
Organe festgelegt. Dabei wurden die 
spezifischen Aufgaben jedes einzel
nen genau beachtet.
Überprüft wurde die Leitungstätig
keit vorwiegend hinsichtlich des so
zialistischen Wettbewerbs, der Ent
wicklung der Arbeits- und Lebens
bedingungen, des Arbeits-, Gesund
heits- und Brandschutzes, des Schut
zes des sozialistischen Eigentums 
und anderer Probleme der Ordnung 
und Sicherheit. Dabei wurde festge
stellt, daß eine Reihe von im Gesetz
buch der Arbeit, in dem Brandschutz
gesetz, in der Verordnung zur Er
ziehung kriminell gefährdeter Bür
ger und anderen gesetzlichen Be
stimmungen festgelegten Pflichten

Die Justitiare der Organe und Ein
richtungen des Straßenwesens in der 
DDR nehmen Einfluß auf die Wie
dereingliederung haftentlassener und 
auf die Betreuung kriminell gefähr
deter Bürger. Sie beteiligen sich an 
der Verwirklichung der Aufgaben, 
die der Beschluß des Ministerrates 
der DDR vom 26. November 1969 den 
Leitern der Staats- und Wirtschafts
organe für die Verhütung von Straf
taten stellt./l/

ft/ Vgl. dazu Duft, „Entwicklung einer 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit bei 
der Verhütung von Straftaten und ande
ren Rechtsverletzungen“, NJ 1970 S. 472.

nur ungenügend erfüllt wurden. So 
war die Außensicherung der Baustel
len nicht gewährleistet, es gab kei
nen Betriebskollektivvertrag, die Ar
beitsordnung war veraltet und die 
Probleme der Ordnung und Sicher
heit waren nicht Bestandteil des 
Wettbewerbs auf der Baustelle.
Bereits während der Untersuchun
gen wurde mit den Veränderungen 
begonnen. Dabei wurde verstanden, 
die Bereitschaft der Arbeiter der 
Baustelle zu fördern, Mißstände auf
zudecken und an deren Überwin
dung mitzuwirken. Der Staatsanwalt 
des Kreises forderte, die sozialisti
sche Gesetzlichkeit herzustellen.
Die Feststellungen der Überprüfung 
wurden im Kreistag ausgewertet. 
Der Kombinatsdirektor berichtete 
über die bereits getroffenen und die 
noch beabsichtigten Maßnahmen.
Ständige Kontrollen durch die für 
die einzelnen Fragen zuständigen 
Organe garantierten, daß es nicht 
nur bei den Feststellungen blieb. In
zwischen zeichnen sich Veränderun
gen ab. Der Einsatz hatte positive 
Auswirkungen auf den Wohnungs
bau des gesamten Kombinats. Die 
Autorität und die Aktivität der an 
den Untersuchungen beteiligten Ab
geordneten wurde erhöht, und bei 
den Bauarbeitern wurde die Unduld
samkeit gegenüber Gesetzesverlet
zungen, Unordnung und Disziplin
losigkeit gefördert.
Eine derartige Arbeitsweise kann 
nicht in jedem Fall angewendet wer
den, da das die Möglichkeiten der 
Staatsanwaltschaft und der anderen 
Organe übersteigen würde. Ein rich
tiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis er
fordert, sich auf Schwerpunkte zu 
beschränken. Dieses Ergebnis der 
Gesetzlichkeitsaufsicht des Staats
anwalts des Kreises Neuruppin zeigt 
jedoch, daß es beim Vorliegen be
stimmter Voraussetzungen wirksa
mer ist, die Gesetzlichkeitsaufsicht 
mit der spezifischen Tätigkeit ande
rer Organe zu koordinieren und sie 
in die Aufgabenstellung der Volks
vertretungen einzuordnen.

HORST BUSSE, Staatsanwalt
beim Staatsanwalt des Bezirks Potsdam

Die Hauptverwaltung des Straßen
wesens beim Ministerium für Ver
kehrswesen hat in einer Weisung 
darauf orientiert, daß die Vorbeu
gung und Bekämpfung der Krimina
lität und anderer Rechtsverletzun
gen als Bestandteil der wissenschaft
lichen Führungstätigkeit in untrenn
barem Zusammenhang mit der Plan
aufstellung und -erfüllung durchge
setzt werden muß. Dazu enthält auch 
die Anweisung über die Stellung, die 
Aufgaben und die Tätigkeit der Ju
stitiare im dezentralisierten Ver
kehrswesen vom 1. Februar 1963
i. d. F. vom 28. Mai 1971 konkrete

Festlegungen/2/. So ist z. B. der Ju
stitiar nach Abschnitt IV, Ziff. 9 die
ser Anweisung verpflichtet, die Ur
sachen von Gesetzes- und Vertrags
verletzungen zu analysieren und da
bei mit den Gerichten, dem Staatli
chen Vertragsgericht, den Schieds- 
stellen, der Staatsanwaltschaft, den 
Organen der Volkspolizei und ande
ren Institutionen eng zusammenzu
arbeiten. Er hat wichtige Entschei
dungen dieser Organe auszuwerten 
und den zuständigen Leitern Maß
nahmen zur Beseitigung der Ursa
chen von Gesetzes- und Vertragsver
letzungen vorzuschlagen oder im 
Rahmen seiner Befugnis selbst zu 
treffen.
Nach Ziff. 10 der Anweisung hat der 
Justitiar den Leiter des Betriebes bei 
der Wahrnehmung der Aufgaben zur 
Bekämpfung der Kriminalität in sei
nem Bereich zu unterstützen.
Bei den Organen und Einrichtungen 
des Straßenwesens der DDR wurde 
eine sozialistische Arbeitsgemein
schaft der Justitiare gebildet, die 
sich mit den in der Justitiar-Ord
nung des Straßenwesens enthaltenen 
Aufgaben befaßt. Sie veranlaßte, daß 
in allen Organen und Einrichtungen 
des Straßenwesens verbindliche 
Festlegungen zur Vorbeugung und 
Bekämpfung der Kriminalität ge
troffen wurden.
Im Straßen- und Tiefbauamt Berlin 
gibt es z. B. seit 1969 eine Dienstan
weisung über die vorbeugende Tä
tigkeit zur Verhinderung von Rechts
verletzungen. Überlegungen, die in 
diesem Zusammenhang notwendig 
waren, wirken sich auch auf künf
tige Gesetzesregelungen auf dem Ge
biet des Straßenwesens aus. So wird 
z. B. durch die Verbesserung ver
kehrsorganisatorischer Maßnahmen 
der Gemeingebrauch öffentlicher 
Straßenverkehrsanlagen besser ge
währleistet, die Sicherheit im Stra
ßenverkehr erhöht und die Unfallge
fahr im Berliner Straßenverkehr 
verringert. Beispielsweise konnte 
durch die Inbetriebnahme der grü
nen Welle im Bereich Karl-Marx- 
Allee/Frankfurter Allee in Berlin 
eine wirksame Entschärfung wichti
ger Verkehrsknoten erreicht werden. 
Damit wird den derzeitigen Erkennt
nissen auf dem Gebiet des Arbeits
schutzes entsprochen, indem Gefah
renvoraussetzungen durch entspre
chende technische Einrichtungen be
seitigt werden.
Die Auswertung von Unfällen mit 
der Volkspolizei und der Staatsan
waltschaft ermöglicht es, Einfluß auf 
Quellen von Verkehrsverletzungen 
und ihre Aufklärung zu nehmen. 
Durch diese Form der Zusammenar
beit konnten .z. B. Unfälle u. a. mit 
Hilfe eines Kollisionsdiagramms auf
geklärt werden.
Die Staatsanwaltschaft gibt auch 
Hinweise, wie die vorbeugende Tä
tigkeit zur Verhinderung von Rechts
verletzungen in den Betrieben und 
Einrichtungen des Straßenwesens

/2} Verfügungen und Mitteilungen des 
Ministeriums für Verkehrswesen 1971, 
Nr. 6, S. 31.
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